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gemäß S 317 Abs. 5 ZPO)

Landgericht Köln

Beschluss

ln dem Vertahren gertäß $ 101 Abs. 9 UrnG

Prozessbevollmächtigte : Rechtsanwälte Rasch. An der Alster 6,

20099 Hamburg,

hat die 18. Zivilkammer des Landgerichls Köln

am 1 5.09-201 1

duroh die Richterin am Landgericht Helfen, den Richter am Landgerichl Dr' Leckel

und den Richter Kutttg

beschlossen:

Auf den Antrag vom 30.08.?01 'l wird der Betelligüen gestatlet, cler

Antragstellerin untd Verwendung von Verkehrsdaten im Sinne des $ 3

Nr. 30 TKG Auskunft zu erteilen ober den Namen und dle Ansohrift

de4enlgen Nutzer, denen die in d€r

Anlage ASt 1

des Beschlusses vom 31 .08.201 1 aufgeführten lP-Adressen im Hinblick

auf die Wetke

zu den ieweilig€n Zeitpunkten zugewiesen waren.

Oer Antrag, der Eeteihgten zu gBtatten, der Antragstellerin unter

Verwendung von Verkehrsdaten im Sinne des S 3 Nr. 30 TKG Auskunfr zu
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erteilen über den Namen und die Anschrn derjenigen Nulzer, denen die in

der

Anlage ASI I

des B6chlusses vom 31 08.201'1 im Hinblick auf die Werkf
! unalaufgefuhrten lP-Adressen mit den lFd' Nrn Nr. 1 - 61

und 148 - '188 0eweils einschließllch) zu den jeweiligen ZeitpunKen

zugewiesen waren. wird abgelehnt. Eine Entscheidung über die

Aulhebung der einslweiligen Anordnung vom 3l .08.201 1 erfolgt nach

Rechtskraft dieses Beschiusses.

Die Kosten des Verfahrens trä$ die Antragstellenn.

Gninde:

't.

Der Arirag ist zulässig. lnsbesondere ist das Landgericht Köln gemäß

$S 1c1 Abs.9 S. 2 i.V,m. 105 Abs. 1 UüG zuständig.

Der Antrag ist auch teilwelse beg.ündet. Die Voraussefzungen fur elne Anordnung

nach $ 101 Abs.9 UrhG ltegen inso{veit vor.

Die Kammer sieht dabei von weteren Ermttlungen ab, da nach dem bisherigen

Vorbringen der Beteillgten von dem Vorliegen der Voraussetzungen des $ 101 Abs' I
UrhG auszugehen ist und im Rahmen weiterer Ermittlungen (S 26 FamFG) nichts

Sachdienliches mehr zu eMarten ist (vgl Bümiller/Harders, FamFG Freiwillige

Gerichtsbarkeit, 9. Aufl.. S 12 Rn. 6). lm Einzelnen gin Folgendes:

Die Antragstellerseite ist aktivlegitimiert, weil sie Inhaberin des uüebenechts bzw.

eines anderen nach dem UthG geschützten Rechts an dem Werk bzv/' den Werken

- wie in der Antragsschrifi aufgeführt -

Durch das unbefugte öffentliche Zugänglichmachen des geschlltzen Werks zu den

ausderAnlageersic|rt|iohenzeitPunKenübeleinesog'Tsuschbörse|iegtzudem
eine Rechtsverlelzung i.s.v. $ 19a UrhG vcr. Dlese verletzung geschah des weiteren

in gewerblichem Ausmaß gem. S '101 Abs. 1 S 1, 2 UrhG' Oass auch fÜr die

Rechtsverletzung ein gewerbliches Ausmaß zu fordern isl folgl in

systematisch-teleologischer Hlnsicht aus dem Umstand' dass $ 101 Abs' 2 UrhG der

Durchselzung des Anspruc+ls aus $ 101 Abs. 1 UrhG dient und in Anknüpfung an

dessenvoraussetzungendenKreisderzurAuskunnVerpflichletenerweitert
(,,unbeschadet von Abs. 1 auch') Hierfur spricht auch die Gesetzesgen6e (vgl'
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Erwägungsgrund 14 der RtLi 200448 EG v.29.04.20A4, Abt L 195/16 v.02.06.2004i
Referentenentv,/urf 

"Gesetz zur Verbesserung der Ourchsetzung von Rechten des
geistigen Eigentums' v.03.01.06, S.78. zu S 140b Pate nF, cesetzentwurt der
Bundesregierung, BT-Drs. 16/5048, S.49 zu der Fassung ,,im geschänfichen

Verkehf': ebenso: OLG Köln, Beschl. v. 2'1.10.2008 - 6 Wx 2y08).

Das gewerbliche Ausmaß ergibt sich vorliegend aus der Schwere der

Rechtsverietzung, da eine umfangreiche Datei in Form eines Musikalbums innerhalb

der relevanten Verwertungsphase des jeweils geschitäen Werks öffuntlich

zugänglich gemacht MJrde.

Denn die Rechtsverletzung ertolgte hinsichtlich der Werkefl[

- 

und-in einem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang

zu der Veröifentlichung des Werks in Deutschland (vgl. zu djesen EMägungen auch

die Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses, BT-Drs. 16/87&3, S.44, 50; OLG

Köln, Beschl. v. 27.12.2010 - 6W 155/10).

oasgeschi14äeW"rxlE'ateinenfortdaUerndenbesonder5großan
kommeziellen Erfolg (vgl. OLG KÖln, Beschl. v. 27.1?-2O1O-6W 155/10). Hierzu

hal die Antragstellenn unter Vorlage eines Ausdrucks der Longplay Charts eine

Platzierung des geschützten Werkes auf Rang 20 dargelegt. Nach etgenen

Recherchen der Kammer ist das Werk auf den Verkaufsoharts des Onllnehändlers

Amazon nooh aul Position Nr. 42 gelistet, so dass insowert etne Übereinstimmung

zur Übezeugung der Kammer vorlag, die ein Andauern der verkaufsrelevanten

Phase nahelegt.Die Rechtsverletzung erfolgte zudem ,,oftensichtlich' im Sinne von

S 101 Abs. 2. 7 UrhG. Offensichtlich ist eine RechtsverleEung dann, wenn - Me

vorliegend - eine ungerechtteiigte Belastung des Orltten ausgeschlossen erschelnt,

wobei Zrveifel in tatsächlcher, aber auch in rechtlicher Hinsicht die offensichtlichkeit

der Rechtsverletzung ausschließen würden (vgl. GeseEentwurf der Bundesregierung

BT-Drs. 1 6/5048, S. 39).

Die Betejligte ist für die begehrte Auskunft zudem passivlegitimierl gem, S 101 Abs,2

UrhG. Sie erbringt als 9og. Accessprovider In gewerblichem Ausmaß

Dienstleistungen, welche für die rechtsverletzende Tätigkeit genuEt wurden. Dass

die streitgegenständlichen lP-Adressen der Beteiligiten zuzuordnen sind, ergibt sich

aus der vorgeleglen Eidesstattlichen Versicherung. Eine Berechtigung zur

Zeugnisverweigerung ist nicht ersichtlich. Weder die Auskunftserteilung noch die hier

getrofiene Anordnung erscheinen der Kammer sls unverhältnismäßig, S 101 Abs. 4

UrhG.

Die Beteiligte hatte Gelegenheit zur Stellungnahme.

,-r Ubr,n"n ist der Antrag jedoch unbegründet.

S, 6/11
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Zwar llegt durch das unbefug,te öffentliche Zugänglichmachen zu den aus der Anlage
zum Antrag ersichtlichen Z6itpunKen über eine sog. Tauschbörse eine
Rechtsverletzung i.S.v. g 't 9a UrhG an den Werken

vor.

Diese Verletzung geschah jedooh nrcht ,in gewerblichem Ausmaß" gem. S 1Ol
Abs. 1 S. 1,2 Urhc.

Das gewerbliche Ausmaß ergrbt sich vorliegend weder aus der Schwere noch aus
der Anzahl der Rechtsverletzungen.

Dafür, dass eine Vieizahlvon Rechlsverletzungen durch eine einzelne Person
begangen wurde. ist nichts ersichlich.

Ebenso wenig liegt eine "schwere" Re€htsverlelzung im Sinne von S 10' Abs. 1 S. 2

UrhG vor.

Die Regelung des S 101 Abs. 1 S. 2 Urhc verdeutlicht daber den in den

Gesetzesmaterialien zum Ausdruck kommenden Willen des Gesetzgebers, fiir die

Eestimmung des ,.gelverblichen Ausmaßes" im Einzelfall neben der Anzahl

zuzuordnender Rechtsverletzungen auch die Auswlrkungen einer einzelnen

Verletzungshandlung auf den Rechteinhaber zu berucksichlrgen. Hiemach soll ein

,,schwere' RechtsverleEung beispielsweise dann vorlregen, wenn eine besonders

umfangreiche Dalei wie ein vollstendiger Kinoflm, ern Musrkalbum oder ein Hörbuch

unmittelbar vor oder nach Veröffentlichung ln Deutschland öffentlich zugänglich

gemacht wurde (vgl. zu diesen Erwägungen die Beschluss€mpfehlung des

Rechtsausschusses des Bunde$ags, BT-Drs. 16/8783, S. 44, 50). Denn innerhalb

dieser besonders marKrelevanten Phase wird das lnlere€se des Rechteinhabers an

der ungestörten kommeziellen Auswettung der ihm zustehenden Rechte durch das

unbefugte öffentliche Zugänglichmachen otfensichtlich massiv geschädigit. Zugleich

machl diese beispielhane Aulzählung jedoch deutlich, dass lediglich eine qualitizierte

Rechtsverletzung von erheblicher Bedeutung ein ,.gewerbliches Ausmaß" im Sinne

von S 101 Abs.9 UrhG annehmen kann.

Nach Auffassung der Kammer genügt das öffenlliche Zugänglichmächen ernes

urheberrechtlich geschützten Werkes durch sog. "file-sharing' für die Feststellung

einer RechtsverleEung in gewerblichem ALsmaß allein noch nicht. Zwar ist keine

wirtschaftliche Betätigung des Verletzers mit Gewinnerzielungsa bsicht nach

herkömmlichem handelsrechtlichem Verständnis zu fordern. Denn der im

Geselzentwurf der Bundesregierung noch enthaltene und eine solche Lesarl

nahelegende engere Eegnff des Handelns 
"im 

geschäfillchen Verkehf (vgl. BT-Drs.

16/504E, S. 49, 44) wurde im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens bewusst

tallengelassen (vgl. insovreit die Stellungnahme der CDU/CSU zur

Beschlussempfehlung des Reohlsaussohusses d€s Bundestags, BT-Drs. 16/iB783,

S. ?/17
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S. 44). Allein durch die Wahl 
"1n", "f.u."iUOoe" wird jedoch nicht ausgeschtossen,

dass es sich um eine in gutem Glauben vorg€nommene Handlung eines
Endverbrauchers (vgl. insoweit Envägungsgrund 14 der RiLi 2004148 EG

v.29.04.2ü4, Abl. L 195/16 v. 02.05 2004) handelt (ebenso: OLc Zweibrücken,

Beschl. v. 27.10.2008 - 3 W 184/08: a. A. wohl: LG Oldenburg, MMR 2008,832; vgl.

insoweit auch die Kritik des Rechtsausschusses des Bundesrates gegenüber der

Gesetzesfassung bei BR-Drs. 27911:08, S. 3 f.: die entsprechende Empfehlung
wurde durch den Bundesrat hingegen nicht beschlossen, BR-Ors. 279i08).

Ob eine RechtsverlelzuW ein ,,gewerbliches Ausmaß" erreicht, ist anhand einer

Gesamtwürdigung sämtlicher Umstande des Einzelfalles zu entscherden. Als lndiz ist

insoweit u. a., wie die Gesetzesentstehung - wenn auch nicht in abschlreßender

Aufzählung - nahe legt, die zeitliche Nähe der Rechtsverletzung zum

Vercffentlichungszs,tpunkt des Werks in Deutschland heranzuziehen. Die Kammer

geht davon aus. dass ein "unmittelbarer" Zusamrrenhang nach Ablaut von 6

Monaten seil dem VeröffentlichungszeitpunK in der Regel nicht mehr gegeben sein

vJird, wenngleich sich beidieser Beurteilung eine starre zeitlicne Frist verbietet. Zu

berücl€rchtigen ist ber der Gesamtwürdigung auch. ob das lnteresse an dem

streitgegenständllchen Werk aufgrund der Eigenart der Vermarklung des ProduKs

bzw. der jeweiligen U nterhaltungsbranche nur vortlbergehender Natur ist (OLG Köln,

Beschl. v. 09.02.2009 - 6 W 18208 zur .Zeitlmigkeit' klassischer Musik). Des

Weiteren sind der Urnfang (vgl. BT-Drs. 16/8783, S. 50: besonders umfangreiche

Datei wie bspw. ein vollsländiger Kinofilm) sowie auch der Umstand, dass das Werk

nach wie vor zu einem ublichen Veftautspreß und nicht zu einem Auslaufpreis auf

dem MarK angeboten wird, von Bedeutung (OLG Koln, Eeschl. v. 09.02.2009 - 6 W

182y08). Schließlich kann auch die Anzahl der von der Ar ragstelleßeite dargelegtsn

Rechtsve etzungen sowie die Platzterung des Werks in etnschlägigen

Verkaufscharts daraul hindeulen, dass das Werk nach wie vor in besonderem Maße

nachgefragt wird.

Hinreichende Indizien für eine Rechtsverletzung im gewerblichen Ausmaß liegen

hingegen nicht vor.

Die Kammer verkennt dabei nicht, dass die Antragstellerseite nach wie vor

Auswertungshandlungen an dem urheberaechtlich geschützten Werk vomimmt.

Allerdings handelt es sich bei dem geschLrtäen Werk nicht um €in kommetziell

derzeit besonders erfolgreiches oder beliebtes Werk. Dies folgt zum einen aus dem

Umstand, da*s das Werk nicht in nennenswertem Umlang in gänglgen

Verkaufscharts platziert ist. Des weiteren liegt auch das Veröffentilchungsdalum

bereits mehrere Jahre zuruck.

Bezüg|icho"'W"'t*ErangiertedieSesimzeitpunkt
der Entscheidung über den Antrag der Sicherungsanordnung auf Position 192 des

S. 8./11
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Onlinhändlers Amazon, worauf die Antragstellerin hingewiesen wurde. Angesichts
dieser gravi€renden Abv,/eichung zu den Angaben der Antragstellerin, wonach sich
das Werk auf Position 37 der Longplay Charts befinden sollte, oblag es der
Antragstellerin das Andauern der relevanten Verkaufsphase durch Angabe der

Verkaufszahlen zu belegen. Diesem ist die Antragstellerin nichl nachgekommen.

Bezüglich des Werkes vermochte dle

Kammer zwar anzuerkennen, dass kurzzeittg ein Ansteg der Verkauiszahlen

anlässlich des gerichtsbekannten Ablebens der Kunstlerin möglich erscheint. Dieses

allein genügt indes nlcht. das Andauern der verkaufsrelevanten Phase ober einen

Zeitraum von mehr als fünf Jahren seit erstmaltgem Erscheinen des Werkes

auszudehnen. Darüber hinaus konnle die Kammer nach eigenen Reoherchen

ermifteln, dass das Werk nichl mehr zu handelsüblichen Verkaufspreisen angeboten

wird, sondem zu niedrigeten Ausverkaufspreisen in Höhe von 6,03 EUR (Amazon)

bzw.7 ,29 EUR (Saturn) im Download auf legale We|se b€zogen werden kann.

Die hiernach verbleibenden Zweifel am Vorliegen einer Rechtsverletzung im

gewerblichen Ausmaß gehen zu Lasten der Antragstellerseile. Sie ist für das

Vorliegen der Voraussetzungen des S 101 Abs.9 Urhc - ungeachtet dBs hier

geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes - materlell bewebbelastet. Die Regeln über

die materielle Beweislast gelten auch fÜr das Verfahren der freiwilligen

Gerichtsbarkeit (BayObLG. NJW 1963, 158 ff.; Keidel/Kuntze/Winkler, FGG. $ 12

Anm. 212 ff.).

4.

Die Kostenentscheidung folgt aus S 101 Abs. I S. 5 UrhG.

äechtsbeh elfsbelehrung:

Gegen die€en Beschluss isl das Rechtsmittel der B€schwerde gegeben.

Beschwerdeberechtigt isi derjenlge, dessen Rechte durch den Beschluss

beeinträchtigl sjnd. Die Beschwerde isl bei dem Landgericht Köln. Luxemburger Slr'

101. 50939 Köln. schrifilich in deutscher Sprache oder zur Niederschrin der

Geschäftsstelle eirzulegen. Die Beschwerde kann auch zur Niederschrift der

Geschäflsstelle eines jeden Amtsgerichles abgegeben werden. Die Beschwerde

muss spätestens innerhalb von zwel wochen nach def schriftlichen Bekanntgabe des

Besohlusses bei dem Landgericht Köln eingegangen sein. Dies gitt auch dann' wenn

die Beschwerde zur Niederschdft dei Geschälsstelle eines Amtsgerichtes

abgegeben wurde. Die Frist beginnt mit der schrinlichen Bekanntgabe des

S.9/11
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Beschlusses, spätestens mit Ablaufvon ruliUon"t"n nach Erlass des Beschtusses.
Fällt das Ende der Frist auf einen Sonntag, einen allgemeinen Feierlag oder
Sonnabend, so endet die Frist mit Ablaüf des nächsten Werktages. Die Eeschwerdo
muss die B€zeichnung des angefochtenen Beschlusses sowie die Erklärung
enthallen, dass Beschwerde gegen diesen tseschluss eingelegt wird. Sie ist zu
unterzeichnen und soll begründet werden.

Statt der Beschwerde ist gegen den Beschluss auch das Reöhtsmittel d€r

Sprungrechtsbeschwerde eröffnet. Die Sprungrechtsbeschwerde findet auf Antrag

unter Übergehung der Beschwerdeinstanz stalt, wenn die Beteiligten h;erin

einwilligen und das Rechtsbeschwerdegerichl die Sprungrechtsbesch,,verde zulässl.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist durch einen beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwalt innerhalb einer Frlst von einem Monat bei dem

Bundesgerichtshot in Karlsruhe, Henenslf. 45a, 76133 Karlsruhe zu beantragen. Dre

Frist beglnnt mt der Zustellung des tn vollständger Form abgefassten Beschlusses,

spätestens mit dem Ablauf von {unf Monaten nach dessen Erlass. Der Antrag auf

Zulassung der Sprungrechtsbeschwerde gilt als Verzicht aut das Rechtsmittel der

Beschwerde.

6_

Die in diesem Verfahren getroffene Anordnung setzt lediglich die Feslstellung voraus,

dass über einen Intemet-Ansch luss, dem eine bestimmte lP-Adresse zu einem

bestimmlen ZeitpunK zugeordnet war, eine offensichtliche Reohtsverletzung

begangen wurde, nichl aber die Feststellung, dass diese RechtsverleEung von einer

bestimmlen Person begangen wurde (OLG Köln, Beschl. v. 05.05.2009 - 6 W 39/09).

Weiterftihrende Informatlonen finden sich unter

www.Ig-koeln.nrw,de/service/Urhc- l 0 l-Abs-g/index.php

S. 10,/11
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